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Durch das Gesetz soll der Schutz von Anlegern weiter verbessert und damit das
Risiko von Vermögenseinbußen vermindert werden. Dazu sollen Regelungslücken
geschlossen und der kollektive Verbraucherschutz als ein Aufsichtsziel der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Finanzdienstleistungs-
aufsichtsgesetz gesetzlich verankert werden.

Der Bundesrat hat am 6. Februar 2015 zu dem Gesetzentwurf Stellung genommen.

Der Deutsche Bundestag hat das Gesetz am 23. April 2015 mit Änderungen
angenommen. Durch die Änderungen wurden auch Forderungen des Bundesrates
Rechnung tragen.

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Bundesrat, zu dem Gesetz einen Antrag

gemäß Artikel 77 Absatz 2 des Grundgesetzes nicht zu stellen.




